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4. Änderung gemäß § 13 BauGB
Bebauungsplan Nr. 12
BaugebietVia Claudia

Die Gemeinde Graben erlässt aufgrund §§ 2 Abs. 1, 9, 10und 13 Baugesetzbuch
(BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO),
Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
sowie über die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) in der jeweils
zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diese Bebauungsplanän-
derung als
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§ 1 - Inhalt

Für den Geltungsbereich der 4. Änderung gilt die Bebauungsplanzeichnung vom
15. 3. 2000, die zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den Bebauunasolan
bildet.

§ 2 - Festsetzungen

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 12 für das Gebiet Via Clau-
dia, genehmigt mit Bescheid vom 18. 12. 1994, Az: 501-610-18, gelten weiter.

§ 3 - Inkrafttreten

Die Bebauungsplanänderung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der 3. Änderung für den Bereich
der 4. Änderung außer Kraft.

Graben, den 17.05.2000
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